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PRÄAMBEL

Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Wir be­
fin­den uns in einer national sowie international fragilen 
wirtschaftlichen und politischen Lage. Sowohl in Deutschland 
als auch international gewinnen die extremen politischen 
Ränder an Zulauf und sorgen für instabile politische Verhält­
nisse. Darüber hinaus schwächelt die deutsche Wirt­schaft – 
geprägt von strukturellen und konjunkturellen Pro­­­blemen – 
zwischen Rezession und Stagnation. Deutsch­land ist das 
einzige OECD-Land, dessen Wirtschaft schrumpft und die 
führenden Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren ihre 
Wachs­tumsprognosen ebenso nach unten wie die Bundes
regierung. Deutschland verliert massiv an Wettbewerbs
fähigkeit, und auch die Erwartungen der Unternehmen für 
die Zukunft sind nach den Erhebungen des ifo-Geschäfts­
klimaindex eingetrübt.

Dies gilt insbesondere auch für die Systemgastronomie, die 
sich zudem mit weiteren vielfältigen Herausforderungen kon­­
frontiert sieht, die ihre Wirtschaftlichkeit und Zukunfts­fähig
keit maßgeblich gefährden: Steigende Kosten für Le­bens
mittel, Energie und Personal, eine überbordende Büro­­kratie 
sowie zunehmende ordnungspolitische Vorgaben und Ein
griffe in die unternehmerische Freiheit. Unter ande­rem be
dingt durch die Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 % 
auf Speisen verzeichnet die Branche zudem einen erheb­li
chen und kontinuierlichen Gäste- und Umsatzrückgang. Res
taurantbesucher und -besucherinnen sind zunehmend preis
sensibel und weichen vermehrt auf günstigere Angebote aus 
oder verzichten ganz auf gastronomische Dienstleis­tungen.

Im Hinblick auf diese Rahmenbedingungen sind die mehr 
als 830 vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen 
der Systemgastronomie als Rückgrat der deutschen Wirt
schaft auf stabile und verlässliche Rahmenbedingungen an
gewiesen. Die Branche braucht daher dringend einen Po­li
tik­­wechsel, der nachhaltiges Wachstum fördert, die unter­-
neh­merische Freiheit stärkt und auf eine starke und zukunfts
fähige Wirtschaft setzt. Denn sie ist nicht nur Gastgeber für 
Millionen von Menschen, sondern auch Chancengeber. Die 
Systemgastronomie hat eine große Integrationskraft und 
einen großen Integrationswillen.

Die Bundesregierung der 21. Legislaturperiode muss daher 
den Mut haben, Bürokratie und übermäßige Regulierung 
entschieden abzubauen, ordnungspolitische Vorgaben zu 
hin­terfragen und die steuerlichen Rahmenbedingungen für 
Unternehmen zu verbessern. Denn für eine starke Wirtschaft 
braucht es starke Unternehmerinnen und Unternehmer.
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Der Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS) ist 
als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die um­fassende 
Branchenvertretung der System­gastronomie Deutschlands. 
Der BdS vereint die relevanten Player der Systemgastronomie, 
zu denen unter anderem die Marken Autogrill, Burger King, 
KFC, McDonald’s, NORDSEE, Pizza Hut, Starbucks, L’Osteria 
aber auch neuere Konzepte wie PURiNO, GREENKARMA 
oder Meatery zählen. Die BdS-Mitgliedsmarken beschäftigen 

rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 
2.000 Menschen in Ausbildung in nahezu 3.000 Stand
orten. Jeder dritte Euro, der in der Gastronomie in Deutsch­
land ausgegeben wird, wird in den Res­tau­rants der Sys­­tem-
­­gastronomie ausgegeben. Der BdS bekennt sich zur 100-pro-
zentigen Tarifbindung seiner Mitgliedsrestaurants und ver­
steht sich als Wertegemeinschaft. Die Werte sind in der 
Charta der Systemgastronomie verankert.

Die Systemgastronomie ist eine eigenständige Branche 
zwischen Produktion und Dienstleistung. Sie unter­scheidet 
sich von der traditionellen Gastronomie und dem Handel 
durch ein klar definiertes Konzept, das auf zentrale Steue
rung, Standardisierung und Mul­ti­plikation setzt. 

Arbeitsmarkt und Integration: Die Systemgas­tro­no­mie ist die 
Branche der Chancen, die mit ihrer Inte­grationskraft Men
schen jeg­­lichen Alters und Her­kunft die Möglichkeit bie­tet, 
sich selbst zu verwirklichen und erfolgreich zu sein. Die 
Mitglieder des BdS beschäftigen Mitarbeiter und Mitar­bei
terinnen aus über 150 Nationen und bieten diesen eine 
berufliche Heimat mit vielfältigen Arbeits- und Aufstiegs
möglichkeiten.

Wirtschaftliche Bedeutung: Mit einem Jahresumsatz von 
31 Mrd. Euro (2023) stellt die Systemgastronomie einen be­­
deutenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland dar. Sie schafft 
Arbeitsplätze und trägt maßgeblich zur Wirtschafts­kraft bei, 
sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum.

Kulturelle und soziale Bedeutung: Die Systemgastro­nomie 
spielt eine wichtige Rolle in der kulturellen und sozialen 
Landschaft Deutschlands. Die Restaurants sind Orte der De
mokratie, in denen Menschen aus allen gesellschaftlichen 
Schichten und verschiedenster Herkunft aufeinandertreffen. 
Täglich begrüßen die Mit­­­gliedsunternehmen des BdS mehr 
als 4 Mio. Gäs­­te. Mit ihrem vielfältigen Angebot leistet die 
Sys­temgastronomie einen entscheidenden Beitrag zur Lebens
qualität und zur Attraktivität der Städte und Gemeinden.

Unternehmertum im Mittelstand: Die Systemgastro­no­mie ist 
ein Paradebeispiel für den deutschen Mittelstand. Viele der 
BdS-Mitgliedsunternehmen agieren als Fran­chisenehmer und 
führen eigenverantwortlich die Res­taurants und die da­hinter
stehenden Unternehmen. Sowohl von den Umsatz­größen 
als auch den Mit­arbeiterzahlen können diese Unternehmen 
dem klassi­schen Mittelstand zugeordnet werden.

Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung: Die Sys­­tem­gas
tronomie setzt auf nachhaltige und ressour­cen­schonende 
Maßnahmen. Dazu gehören zahlreiche Initiativen zur Re
duktion von Verpackungsmaterial, zur Minimierung von Le
bens­mittelabfällen sowie zur Förderung nachhaltiger Produk
tionsprozesse.

Die Systemgastronomie steht für Fortschritt: Die Unter­neh
men der Systemgastronomie suchen stets nach innovativen 
Lösungen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Renta­bili
tät zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. 
So sind sie beispielsweise Vorreiter in der Digitalisierung.

37%
SYSTEM-
GASTRONOMIE

AUSSER-HAUS- 
GASTRONOMIE
DEUTSCHLAND

GESAMT

2023

ÜBER DEN BUNDESVERBAND DER SYSTEMGASTRONOMIE 

ÜBER DIE SYSTEMGASTRONOMIE 
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•	 Wiedereinführung eines einheitlichen
	 Mehrwertsteuersatzes von 7 % auf Speisen

• 	Bürokratieabbau entschieden vorantreiben
	 und übermäßige Regulierung abbauen

• 	Genehmigungs- und Planungsverfahren
	 beschleunigen

• 	Arbeitszeitgesetz an die Digitalisierungs-
	 fortschritte anpassen

• 	Mit Ausbildung die Integrationskraft und
	 Fachkräfteeinwanderung stärken

• 	Attraktivität von dualer Ausbildung steigern

• 	Sozialversicherungsbeiträge verlässlich
	 unter 40 % halten

• 	Steuerfreibeträge für Personalessen
	 anpassen

• 	Ideologiegetriebene Verpackungsverbote
	 und Flickenteppich durch kommunale
	 Verpackungssteuern verhindern

• 	Beweiskraft von Arbeitsunfähigkeits-
	 bescheinigungen erhalten – 
	 Telefonische Krankschreibung abschaffen

• 	Keine Ausweitung der Herkunfts- und
	 Tierhaltungskennzeichnung von
	 Lebensmitteln auf die Systemgastronomie

• 	Arbeitskräfte- und Erwerbsmigration
	 beschleunigen, entbürokratisieren 
	 und digitalisieren

• 	Berichts- und Sorgfaltspflichten begrenzen
	 und ohne unverhältnismäßige Belastungen 
	 für Unternehmen ausgestalten

• 	Verbote und regulatorische Vorgaben 
	 zum Umgang mit Ernährung ablehnen –
	 Eigenverantwortung stärken

• 	Tarifautonomie wahren – Keine staatlichen
	 Eingriffe in die Lohnfindung der Sozialpartner

ERWARTUNGEN DES BUNDESVERBANDS DER 
SYSTEMGASTRONOMIE AN DIE BUNDESREGIERUNG 
DER 21. LEGISLATURPERIODE
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1. Wiedereinführung eines einheitlichen
	 Mehrwertsteuersatzes von 7 % auf Speisen         

Zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie 
sowie zur Stärkung der Binnennachfrage wurde der Mehr
wertsteuersatz auf Speisen vom 1. Juli 2020 bis 31. De­zem
ber 2023 auf 7 % reduziert. Die temporäre Senkung des 
Mehrwertsteuersatzes sowie die staatlichen Corona-Hilfen 
haben einen Beitrag zur Begrenzung der negativen Aus
wirkungen der Pandemie auf die Systemgastronomie ge
leistet. Gleichwohl haben die Unternehmen der Branche 
nach wie vor mit den coronabedingten Folgen zu kämpfen 
und werden auch noch einige Zeit benötigen, um das Vor
krisenniveau wieder zu erreichen. 

Darüber hinaus stehen die vorwiegend mittelständisch ge
prägten Unternehmen (Franchisenehmer und -innen) der Sys
tem­­­gastro­nomie vor herausfordernden Zeiten: Enorme Kos
ten­­steige­rungen bei Energie, inflationsbedingt hohe Lebens­­­­­-
mittel­kosten, der anhaltende Arbeitskräftemangel, steigende 
Per­sonalkosten, eine überbordende Bürokratie sowie zahl
reiche ordnungspolitische Vorgaben zum Umgang mit Ver
packun­gen und weitere gesetzgeberische Eingriffe in die 
unter­nehmerische Freiheit sorgen für wirtschaftlich schwie
rige Rahmenbedingungen. Hinzu kommt, dass die Branche 
durch die Rückkehr zu einem Mehrwertsteuersatz in Höhe 
von 19 % und den hierdurch bedingten notwendigen Preis
anpassungen massive Besucherrückgänge zu verzeich­nen 
hat. Die Restaurantbesucher und -besucherinnen sind zuneh­
mend preis­sensibel und weichen auf günstigere Angebote 
aus („trading down“) oder verzichten ganz auf gastrono
mische Leistungen („trading out“). 

Allein im letzten Jahr hat die Branche über 110 Mio. Be
sucher verloren. Die Rückkehr zu einem einheitlich redu­zier
ten Mehrwertsteuersatz von 7 % auf Speisen wäre daher 
nicht nur ein direkt wirksames Mittel, um die gestiegenen 

Energie-, Lebensmittel- und Personalkosten zumindest partiell 
abzufedern und den Unternehmen der Branche Planungs
sicherheit zu ermöglichen, sondern auch, um innovative 
Kon­zepte und Produkte zu entwickeln, die Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmen zu erhalten und den Gästen der System
gastronomie auch weiterhin ein für alle Altersgruppen be
zahlbares Angebot an Speisen anbieten zu können. 

Darüber hinaus gewährt die überwiegende Anzahl der Mit
gliedstaaten der Europäischen Union bereits einen er­mäßig
ten Mehrwertsteuersatz für die gastronomischen Einrich­tun
gen, was zu einem weiteren Wettbewerbsnachteil für den 
Standort Deutschland führt. Zudem trägt die steuer­liche 
Gleich­behandlung von Essen – egal in welcher Form Spei­sen 
ausgegeben werden – zum Erhalt der Vielfalt und Lebens
qualität bei.

•	 Werden Sie sich für die Wiedereinführung eines
	 einheitlichen Mehrwertsteuersatzes von 7 % auf
	 Speisen einsetzen?

I. STEUERN UND WIRTSCHAFT

I. STEUERN UND WIRTSCHAFT

BDS-QUICK-CHECK
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BDS-QUICK-CHECK

2.	Steuerfreibeträge für Personalessen anpassen     

Insbesondere die Systemgastronomie als beschäfti­gungs
intensive Branche leidet unter dem zunehmenden Arbeits
kräftemangel. Daher sind attraktive Zusatz­leistungen, wie 
ein vergünstigtes Personalessen ein essenzielles Mittel zur 
Mitarbeitergewinnung. Die aktu­ell gesetzlich festgelegte 
Höhe der Rabattfreigrenze bzw. der Zuschussmöglichkeit 
seitens des Arbeitgebers für Personalessen ist angesichts der 
sich stark ver­ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedin­-
gun­gen al­ler­­dings nicht mehr zeitgemäß. Die Höhe der steu
er­lichen Grenzen spiegelt die inflationsbedingt ge­stie­­genen 
Kosten für Lebensmittel und Energie nicht mehr wider. Bleibt 
es bei der Beibehaltung der aktuellen Freibetragsgrenzen, 
können die damit ursprünglich verfolgten, sehr zu be­grü
ßenden steuerrechtlichen Vor­teile – zu Lasten von Beschäf
tigten und Arbeitge­bern – kaum bis gar nicht genutzt wer
den. Mit der Möglichkeit, Personalessen zu subventionieren, 
kann nicht nur Arbeitgeberattraktivität gesteigert werden, 
sondern Beschäftigten – insbesondere mit geringeren Ein
kommen – auch eine direkt wirksame finanzielle Entlas­tung 
ermöglicht werden.

•	 Wie planen Sie, die Steuerfreibeträge für Personal-
	 essen an die gestiegenen Lebenshaltungskosten
	 und die Inflation anzupassen, um Unternehmen
	 und Beschäftigte zu entlasten?

•	 Welche konkreten Maßnahmen können Sie sich
	 vorstellen, um Unternehmen stärker bei der Bereit-
	 stellung von Mahlzeiten für ihre Mitarbeitenden 
	 zu fördern?

3.	Genehmigungs- und Planungsverfahren
	 beschleunigen                                                

Die Systemgastronomie ist eine moderne, innovative und 
agile Branche. Nicht nur im Hinblick auf die fortschreitende 
Digitalisierung und den Ausbau der erneuerbaren Energien 
überprüfen die Unternehmen der Systemgastronomie ihre 
Produkte, Dienstleistungen und Verfahren stetig, um diese 
zeit­gemäß, klimaneutral und gleichzeitig wirtschaftlich sinn
voll weiterentwickeln zu können. Hierzu können Unter­neh
mens­umstrukturierungen oder der Umbau der betriebs­inter
nen Infrastruktur notwendig werden, die auch z. B. Umnut­­-
zungs­­anträge in der Gastronomie umfassen. Im Hinblick auf 
die erfolgreiche Gestaltung des bevorstehenden Struktur­
wandels ist die Beschleunigung von Planungs- und Geneh
mi­gungs­verfahren daher unerlässlich. Dazu ist es erfor­der
lich, die personellen sowie technischen Kapazitäten der 
zuständigen Behörden zu erhöhen und die Verfahren damit 
zu digita­li­sieren, zu entbürokratisieren und zu verkürzen. 
Perspektivisch müssen alle Planungs- und Genehmigungs
verfahren auf der Basis einheitlicher Standards abgewickelt 
werden und der Datenaustausch behördenübergreifend er
möglicht werden. 

I. STEUERN UND WIRTSCHAFT

•	 Wie werden Sie sich für die Beschleunigung und
	 Digitalisierung von behördlichen Genehmigungs-
	 und Planungsverfahren einsetzen? 

BDS-QUICK-CHECK
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1.	Tarifautonomie wahren – Keine politischen	
	 Eingriffe in die Lohnfindung der Sozialpartner      

Die im BdS organisierten Unternehmen der System­gastro
nomie stehen aus Überzeugung zu ihrer 100-prozentigen 
Tarifbindung sowie für wertschätzende und auskömmliche 
Arbeitsbedingungen. Das Bekenntnis zu einer starken So
zial­partnerschaft ist in der Wertegemeinschaft des BdS ver
ankert. Gemeinsam mit dem etablierten Sozialpartner NGG 
(Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) verhan­delt der 
BdS ein bundesweit einheitlich geltendes Tarifpaket von Ent
gelt- und Manteltarifvertrag, das für alle Beschäftigten der 
Branche bundesweit einheitliche und verlässliche Arbeits
bedingungen sicherstellt. 

Die verfassungsrechtlich verankerte Tarifautonomie ist eine 
unverzichtbare Säule der Sozialen Marktwirtschaft und Ga
rant für sozialen Wohlstand und Frieden in Deutschland. Die 
Tarifabschlüsse der Sozial­partner haben dazu beige­tragen, 
die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu verbes­sern und 
die Beschäftigung zu steigern. Politische Eingriffe in die Lohn
findung sowie Erhöhungen des gesetzlichen Mindest­lohns 
durch die Politik sind tiefe Einschnitte in die Tarif­autonomie. 

Es ist gesetzlicher Auftrag der Sozialpartner die Arbeits
bedingungen der Beschäftigten gemeinsam und unabhängig 
von staatlichen Einflüssen zu regeln. Die Tarif­partner sind 
am besten in der Lage, die jeweiligen wirt­schaft­lichen Rah
menbedingungen in ihrer Branche sowie ihren Betrieben 
einzuschätzen und passgenaue Regelungen zu vereinbaren. 

Eine politisch motivierte Einmischung in die Lohnfindung 
unterläuft zudem die gemeinsamen Bestre­bungen von Politik 
und Sozialpartnern zur Steigerung der Tarifbindung in 
Deutschland. Der Gesetzgeber hat nicht ohne Grund aus­
drücklich festgelegt, dass die Festlegung eines gesetzlichen 
Mindestlohns durch eine unabhängige und paritätisch be­
setzte Mindestlohnkommission erfolgen muss. Dabei ist die 
gesetzlich garantierte Unabhängigkeit der Kommission ein 
zentraler Pfeiler des deutschen Mindestlohnrechts. 

Bereits aus diesem Grund verbieten sich jedwede Vorgaben 
der Exekutive, mit denen künftige Entscheidungen der Kom
mission gesteuert werden sollen. Das gilt umso mehr, da das 
geltende deutsche Mindestlohngesetz die Vorgaben der 
europäischen Mindestlohn-Richtlinie erfüllt und insbesondere 
die vier in der Richtlinie niedergelegten zentralen Kriterien 
zur Festlegung des Mindestlohns aus­drücklich berücksichtigt 
und vorgibt. Der Mindestlohn darf nicht zum Spielball der 
Politik werden. Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohns 
müssen auch weiterhin in der Verantwortung der Sozialpart
ner und der unabhängigen Mindestlohnkommission bleiben. 

•	 Sind Sie der Auffassung, dass die Tarifautonomie
	 als grundgesetzlich verankertes Recht frei von
	 staatlichen Eingriffen bleiben muss?

•	 Teilen Sie die Ansicht, dass unser geltendes Recht
	 die Vorgaben der Mindestlohn-Richtlinie
	 ausreichend umsetzt?

•	 Wie stehen Sie zu der Überzeugung, dass 
	 Anpassungen des Mindestlohns weiterhin durch die
	 Mindestlohnkommission und nach den im Mindest-
	 lohngesetz festgelegten Parametern erfolgen sollten?

II. ARBEITSRECHT UND ARBEITSMARKT          

II. ARBEITSRECHT UND ARBEITSMARKT          

BDS-QUICK-CHECK
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	 •	 Setzen Sie sich dafür ein, dass die Erleichterungen
	 im Nachweisgesetz durch das Vierte Bürokratie-
	 entlastungsgesetz (BEG IV) im Rahmen eines Fünften
	 Bürokratieentlastungsgesetzes auf die Systemgastro-
	 nomie ausgedehnt werden? 

•	 Werden Sie sich für eine Überprüfung der aktuell
	 bestehenden Dokumentations- und Aufzeichnungs-
	 pflichten einbringen?

•	 Machen Sie sich für eine Ausweitung der „Praxis
	 Checks“ mit Wirtschaft, Wissenschaft, Sozial-
	 partnern und anderen Experten vor Einführung
	 neuer Gesetze stark? 

Um weitere unnötige Vogaben für die ohnehin schon stark 
regulierte Systemgastronomie zu vermeiden, sollten neue 
Gesetze und Verordnungen auf ihren Nutzen überprüft wer
den, bevor sie in Kraft treten. Um dieses Ziel zu errei­chen, 
hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) das Instrument des Praxischecks entwickelt, bei 
dem in engem Austausch u. a. mit der Wirtschaft neue Ge
setze auf deren Nutzen und den damit verbundenen Erfül
lungsaufwand überprüft werden. Dieses Instrument sollte 
neben einer konsequenten Umsetzung der „One-In, One 
Out“-Regel auf alle Gesetzgebungsverfahren und Ministerien 
ausgeweitet werden. 

Zudem sollten die zahlreichen in der Systemgastronomie 
bestehenden Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten 
auf ihre Sinnhaftigkeit und auf die Möglichkeit von Er
leichterungen überprüft werden. Zum Beispiel  ist es bei der 
Kenn­zeich­nung von Allergenen ausreichend, diese in elek
tro­­­ni­scher Form, z. B. auf der Webseite des Unternehmens be­­
reitzustellen. 

2.	Bürokratieabbau entschieden vorantreiben 
	 und übermäßige Regulierung abbauen               

Vor dem Hintergrund der überbordenden Bürokratie, einer 
zunehmenden Regulierung und einer stockenden Konjunktur 
ist der Abbau von Bürokratie in der Wirtschaft und innerhalb 
der Arbeitsbeziehungen längst überfällig. Insbesondere die 
Systemgastronomie als beschäftigungsintensive Branche 
muss sich durch die bürokratischen Belastungen hohen He
raus­forderungen stellen. In den vorwiegend mittelstän­disch 
geprägten Unternehmen der Branche bindet die Erfüllung 
von bürokratischen Pflichten, Melde- und Dokumen­tations
vorgaben immer mehr Ressourcen und nimmt Zeit in An
spruch, die zur Erfüllung des Kerngeschäfts fehlt. Gerade in 
der derzeit angespannten Lage würde ein spürbarer und 
konsequenter Bürokratieabbau einen wichtigen Beitrag zur 
Entlastung leisten. 

Für diese notwendige Entlastung der deutschen Wirtschaft 
muss Bürokratie auf nationaler sowie europäischer Ebene 
konsequent weiter abgebaut werden. Dazu kann eine jähr
lich wiederkehrende Selbstverpflichtung, ein Gesetz zum 
Bürokratieabbau vorzulegen, beitragen. Erforderlich sind 
klare und messbare Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und 
Vereinfachung. Insbesondere müssen die Maßnahmen zum 
Abbau von Bürokratie für alle Branchen gleichermaßen gel
ten. Das gilt insbesondere für den Abbau von Bürokratie im 
Rahmen der Arbeitsbeziehungen. Notwendig ist insbe­son
dere eine Umstellung von der Schrift- auf die Textform im 
Nachweisgesetz, bei der eine Erleichterung für alle Bran
chen – vor allem auch für den Bereich der (System-)Gastro
nomie – spürbar ist. Gerade die stark regulierte und beschäf
tigungsstarke Branche der Systemgastronomie ist bereits 
durch zahlreiche Nachweis- und Dokumentations­pflichten 
be­­­las­tet, insbesondere aus dem Arbeitszeit- und Mindest
lohngesetz. Daher ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine ge
sam­te Branche von der Digitalisierung der Arbeitsbezieh­un
gen ausgenommen ist, zumal durch eine Entlastung durch 
Um­stellung auf Textform im Arbeitsrecht keinerlei Miss­brauchs
­gefahr entstehen kann. Eine Ungleichbehandlung der Bran
chen lässt sich nicht rechtfertigen. Alle ar­beits­recht­li­chen 
Schrift­formerfordernisse sind für alle Bran­chen gleicher­­­ma­­ßen 
auf das Notwendigste zu reduzieren.

II. ARBEITSRECHT UND ARBEITSMARKT          
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3.	Arbeitskräfte- und Erwerbsmigration 
	 beschleunigen, entbürokratisieren 
	 und digitalisieren                                                

Um den Bedarf an Fach- und Arbeitskräften in den Unter
nehmen zu decken, ist die Zuwanderung aus Drittstaaten 
gerade im Bereich der Systemgastronomie ein zentraler 
Faktor. Der mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
geschaffene Rechtsrahmen bietet grundsätzlich vielverspre
chende Chancen. Dennoch bleibt insbesondere die kom
plexe und langwierige Verwaltung von Migrationsprozessen 
ein erhebliches Hindernis für eine zielgerichtete Zuwande
rung von Fach- und Arbeitskräften. Ohne signifikante Ver
besserungen können die mit den neuen Regelungen ver
folgten Ziele nicht erreicht werden. 

Ein zentrales Problem für Antragsteller und Unternehmen 
stellt z. B. die lange Wartezeit bei der Terminvergabe für 
Migrationsverfahren dar. Häufig wird nur eine begrenzte 
Anzahl von Terminen in festen Intervallen freigegeben, die 
dann schnell ausgebucht sind. Auch bei Visastellen, die 
externe Dienstleister mit der Terminvergabe betraut haben, 
sind die Systeme während hoher Nachfragezeiten oft nicht 
zugänglich. Hier mangelt es an effektiven Lösungen zur Ka
pazitätssteigerung. Eine zentrale Online-Plattform könnte 
hier Abhilfe schaffen. Eine solche Plattform würde es den 
Antragstellern ermöglichen, ihre Unterlagen digital und ge
bündelt einzureichen, den Verwaltungsaufwand zu ver­rin
gern und die Bearbeitungszeit deutlich zu reduzieren. Zu
dem müssten die Kontingente für die kurzzeitig kontin­­gen­­-
tierte Beschäftigung zwingend erhöht werden. Nach Inkraft
treten des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes hat die 
Praxis gezeigt, dass die von der Bundesagentur für Arbeit 
freigegebenen Kontingente nach kurzer Zeit aufgrund der 
Vielzahl von Anträgen bereits ausgeschöpft waren. 

Darüber hinaus wird Erwerbsmigration durch die unter
schiedliche Anwendung der rechtlichen Vorgaben durch die 
beteiligten Behörden gehemmt. Die Verwaltungsprozesse 
sind von variierenden Interpretationen und Verfahren ge­
prägt, die je nach Bundesland und Behörde unterschiedlich 
gehandhabt werden. Dies führt zu Unsicherheit und Verzö
gerung bei der Bearbeitung von Anträgen, was sowohl für 
Unternehmen als auch Antragsteller mit Frustration und 
zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die langen Bearbeitungs
zeiten und unklaren Prozesse erschweren den Zuwan­de
rungs­prozess weiter. Um dies zu beheben, sollten einheitliche 

und vereinfachte Visaunterlagen zur Verfügung gestellt 
werden. Derzeit müssen Unternehmen für jedes Land einzeln 
prüfen, welche Dokumente erforderlich sind und wie diese 
eingereicht werden müssen. Einheitliche, digitalisierte An
trags­formulare wären hier eine sinnvolle Lösung zur Verein
fachung der Verfahren.

Ein weiteres, großes Hindernis ist die Anerkennung auslän
discher Qualifikationen. Anerkennungsverfahren dauern oft 
sehr lange, was Fachkräfte daran hindert, schnell in den 
Arbeitsmarkt einzutreten. Eine verkürzte und klar strukturierte 
Anerkennung, die auch Berufserfahrung und Qualifikationen 
aus nicht-akademischen Kontexten berücksichtigt, wäre 
wün­schenswert.

Während große Unternehmen zum Teil besser aufgestellt 
sind, um Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, haben 
kleinere Unternehmen weniger Ressourcen und Wissen über 
die Prozesse. Spezifische Förderprogramme oder Informa
tions­­plattformen könnten KMU bei der Anwerbung interna
tionaler Fachkräfte unterstützen.

	 •	 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die
	 komplexen Verfahrensprozesse bei der Rekrutierung
	 ausländischer Arbeitskräfte zu vereinfachen und
	 effizienter zu gestalten?

•	 Werden Sie sich für die Einrichtung einer zentralen
	 Online-Plattform zur Einreichung der Antrags-
	 unterlagen starkmachen? 

•	 Setzen Sie sich für eine Erhöhung der Kontingente
	 für die Beschäftigung von Personen aus dem
	 Ausland ein? 

II. ARBEITSRECHT UND ARBEITSMARKT          
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4.	Sozialversicherungsbeiträge verlässlich 
	 unter 40 % halten                                              

In kaum einem anderen Land bleibt den Beschäftigten 
aufgrund der hohen Sozialbeiträge so wenig von ihrem 
Einkommen übrig wie in Deutschland. Immer höher stei­gen
de Sozialversicherungsbeiträge gefährden die Wettbewerbs
fähigkeit und Arbeitsplatzsicherung der Unternehmen. 
Höhere Arbeitgeberbeiträge erhöhen die Lohnnebenkosten. 
Dies führt besonders für kleine und mittelständische Unter
nehmen zu hohen Belastungen, da die Gewinnmargen oft 
geringer sind. Darüber hinaus führen höhere Lohnkosten 
dazu, dass deutsche Unternehmen im internationalen Wett
bewerb weniger konkurrenzfähig sind, besonders in Län
dern mit niedrigeren Sozialabgaben. Ein verlässlicher 
Mechanismus zur Begrenzung der Sozialversicherungs
beiträge muss daher dafür Sorge tragen, die Balance 
zwischen finanziellen Belastungen der Arbeitgeber und der 
sozialen Absicherung der Beschäftigten zu gewährleisten 
sowie den Standort Deutschland langfristig wettbewerbs­fä
hig zu halten und die Beschäftigung nachhaltig zu sichern.

Ähnlich wie in der Klimapolitik könnte ein konkretes Beitrags
ziel für die Sozialversicherungen Orientierung geben. 
Zudem sollte die Bundesregierung jährlich einen Bericht zur 
Zukunftsperspektive unserer sozialen Sicherungssysteme 
vorlegen. Dies würde Transparenz schaffen, Reformdiskus
sionen anstoßen und den Fokus auf langfristige Lösungen 
lenken, um die Sozialversicherung leistungsfähig und finan
zierbar zu halten. 

•	 Setzen Sie sich dafür ein, dass die Höhe der
	 Sozialversicherungsbeiträge wieder auf unter 40 %
	 gesenkt wird? 

•	 Werden Sie sich dafür verwenden, eine Obergrenze
	 für Sozialversicherungsbeiträge als eine Art
	 Zielversprechen einzuführen? 

	 •	 Setzen Sie sich für eine Aussetzung des LkSG ein?

•	 Werben Sie bei der EU für spürbare Erleichterungen
	 bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung?

•	 Werden Sie sich für eine 1:1 Umsetzung der
	 Lieferketten-Richtlinie einbringen?

5.	Berichts- und Sorgfaltspflichten begrenzen 
	 und ohne unverhältnismäßige Belastungen 
	 für Unternehmen ausgestalten                             

Die Unternehmen der Systemgastronomie bekennen sich zu 
ihrer Verantwortung, den Schutz der Menschenrechte und 
der Umwelt in den globalen Lieferketten zu gewährleisten 
und stehen zu ihrer nachhaltigen Unternehmensidentität. Bei 
der Umsetzung der Sorgfalts- und Berichtspflichten müssen 
unverhältnismäßige Belastungen für die Unternehmen der 
Systemgastronomie allerdings vermieden werden. Die Euro
päische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) muss daher 1:1 um
gesetzt werden. Das nationale Umsetzungsgesetz müsste 
das aktuell (noch) geltende Lieferkettensorgfaltspflichten
gesetz (LkSG) ablösen. Um im Umsetzungszeitraum der 
CSDDD Rechtsunsicherheiten für die betroffenen Unterneh
men zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, die An
wendbarkeit des LkSG auszusetzen. Insgesamt sollten die 
Berichtspflichten nach dem CSDDD-Umsetzungsgesetz so
wie der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD/ 
Nachhaltigkeitsberichterstattung) vereinheitlicht werden. 

Zudem sollte sich die neue Bundesregierung bei der EU-
Kommission dafür einsetzen, dass die Kommission praxis
gerechte Handlungsleitfäden und Code of Conducts erstellt, 
mit denen die Erfüllung der Berichtspflichten in den Unter
nehmen bürokratiearm umgesetzt werden können. Die Kom
mission sollte zudem verbindliche Standards festlegen, nach 
denen Unternehmen für ihre Informationsgewinnung bei 
kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in ihrer Liefer
kette Informationen abfragen dürfen. Dies würde auch zu 
einer spürbaren Erleichterung für die vielen kleineren nach­
ge­lagerten Unternehmen schaffen.  

II. ARBEITSRECHT UND ARBEITSMARKT          
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6.	Arbeitszeitgesetz an die
	 Digitalisierungsfortschritte anpassen                   

Ein starres Arbeitszeitgesetz mit einer täglichen Arbeitszeit 
von acht, bzw. höchstens zehn Stunden  ist nicht mehr mit 
der modernen und digitalisierten Arbeitswelt vereinbar. 
Arbeitszeit ist sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg der 
systemgastronomischen Betriebe als auch für die Vereinbar
keit von Familie und Beruf und damit für die Zufriedenheit 
der Beschäftigten von herausragender Bedeutung. Flexible 
Arbeitszeiten werden auch in der Systemgastronomie von 
Arbeitgebenden wie Beschäftigten gleichermaßen ge­wünscht. 
Diese wachsende Bedeutung von flexiblen Arbeits­zeiten, 
wie z. B. Gleitzeitmodellen, zeigt eine deutliche Verände
rung, auf die auch politisch reagiert werden muss. 

Ein mutiger Schritt zu einem modernen Arbeitszeitrecht wäre 
eine Flexibilisierung mit generellen Wochenhöchst­arbeits
zeiten und weitgehend gestaltbaren Ruhezeiten. Dabei geht 
es keineswegs um eine Erhöhung der Arbeitszeit für die 
Beschäftigten der Systemgastronomie. Ziel muss sein, mehr 
Flexibilität für die Beschäftigten in der Systemgas­tronomie 
zu erreichen, damit diese ihren Arbeitsalltag und ihr Privat
le­ben individuell miteinander vereinbaren können. Gleich­zei
tig stärkt ein flexibles Arbeitszeitrecht die deut­schen Unter
nehmen der Systemgastronomie im globalen Wettbe­werb. 

Gerade in Zeiten eines volatilen Arbeitsmarkts muss es mög
lich sein, die zuläs­sige Wochenarbeitszeit flexibel auf die 
Woche zu verteilen und von Tageshöchstarbeitszeiten abzu
weichen. Die neue Bundesregierung sollte das Arbeitszeit
gesetz daher an die Digitalisierungsfortschritte anpassen, 
um Beschäftigten und Arbeitgebern gleichermaßen eine in
dividuelle und flexible Einteilung der Arbeitszeit zu er­mög­li
­chen. Zumindest sollten Regelungen durch Tarif- oder Be
triebs­­ver­einbarungen zur Abweichung von den derzeit be­­­­­-
ste­­­henden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich 
der Tages­höchstarbeitszeit generell zulässig sein. 

Damit verbunden sein darf nicht, die Regelungen zur Er
fassung der Arbeitszeit gesetzlich noch weiter zu regulieren, 
z. B. durch die Pflicht der Einführung einer elektronischen 
Zeiterfassung. In der Systemgastronomie muss die Arbeits
zeit für die weit über­wie­gende Zahl der Arbeitsverhältnisse 
be­reits erfasst wer­den. Wie diese Zeiten erfasst werden, muss 
weiterhin eine unternehmerische Ent­scheidung bleiben, die 
sich an den betrieblichen Mög­lich­keiten orientiert.

II. ARBEITSRECHT UND ARBEITSMARKT          

	 •	 Werden Sie sich dafür stark machen, das Arbeits-
	 zeitrecht an die Lebenswirklichkeit der Beschäftigten
	 anzupassen und Abweichungen von der Tages-
	 höchstarbeitszeit zu ermöglichen? 

•	 Setzen Sie sich dafür ein, die Tageshöchstarbeitszeit
	 gesetzlich auf eine Wochenhöchstarbeitszeit
	 umzustellen?

•	 Wie stehen Sie zu der Auffassung, dass das 
	 „Wie“ der Arbeitszeiterfassung weiterhin eine
	 Entscheidung des Verantwortlichen bleibt? 

BDS-QUICK-CHECK
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7.	Beweiskraft von Arbeitsunfähigkeits-
	 bescheinigungen erhalten – 
	 Telefonische Krankschreibung abschaffen             

Die während der Covid-19-Pandemie eingeführte Möglich
keit zur telefonischen Krankschreibung hat als Ausnahme
instrument einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung und 
Ausweitung der Corona-Pandemie geleistet. Die Fortführung 
dieser Ausnahmeregelung nach Beendigung der Pandemie
situation ist allerdings weder notwendig noch zielführend. 
Mit der Normalisierung der pandemischen Lage ist kein 
Grund ersichtlich, diese befristete Ausnahmeregelung auf
rechtzuerhalten. Der persönliche Arztbesuch ist in der Regel 
wieder uneingeschränkt möglich. Sowohl Arbeitgeber als 
auch die nicht erkrankten Beschäftigten in den Betrieben 
brauchen Gewissheit und Sicherheit über etwaige Erkran
kungen. Dies gilt insbesondere in der (System-) Gastronomie. 
Hierfür kommt der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch 
den behandelnden Arzt eine hohe Bedeutung zu und ist 
insbesondere an eine Diagnose nach einer persönlichen 
Untersuchung gebunden. 

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die über eine tele
fonische Anamnese zustande gekommen ist, kann dies nicht 
in gleichem Maße gewährleisten, was die Akzeptanz der 
Lohnfortzahlung in Frage stellt. Die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall stellt für Arbeitgeber eine hohe wirtschaft­liche 
Belastung dar, weshalb Missbrauchsfälle möglichst ausge
schlossen werden sollten. 

Da Arbeitgeber nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten 
ha­ben, den hohen Beweiswert von Arbeits­unfähigkeits­
bescheinigungen zu erschüttern und die Entgeltfortzahlung 
zu erheblichen finan­ziellen Belastungen führt, muss das In
stru­ment der telefo­nischen Krankschreibung auf Ausnahme
situ­ationen, wie z. B. eine Pandemie beschränkt werden.

II. ARBEITSRECHT UND ARBEITSMARKT          

	 •	 Sprechen Sie sich für eine Abschaffung der
	 Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung aus?

•	 Welche Maßnahmen planen Sie, um die 
	 Missbrauchsgefahr bei der Nutzung der
	 telefonischen Krankschreibung zu minimieren?

BDS-QUICK-CHECK
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III. 	UMWELT, VERPACKUNG,
	 NACHHALTIGKEIT UND ERNÄHRUNG

1.	Keine ideologiegetriebenen 
	 Verpackungsverbote                                           

Der BdS und seine Mitgliedsunternehmen unterstützen sämt
liche Bestrebungen zur Reduzierung und Vermeidung von 
Verpackungsabfällen sowie zur Stärkung der Kreislauf
wirtschaft. Das Thema Nachhaltigkeit hat für die Unterneh
men der Branche einen sehr hohen Stellenwert und sie 
setzen sich bereits seit vielen Jahren intensiv und erfolgreich 
mit Ideen und Lösungen auseinander, wie Verpackungs
material effektiver eingesetzt oder Verpackungsmüll best
möglich vermieden werden kann. Verpackungen werden 
ständig daraufhin überprüft, wie Material eingespart, sie 
umweltschonend oder durch nachwachsende Rohstoffe her
gestellt oder durch Recycling wieder in den Kreislauf zurück
geführt werden können. 

Allerdings dürfen ordnungspolitische Vorgaben zum Um
gang mit Verpackungen im Sinne einer nachhaltigen Um
setzung weder am Verbraucher vorbei noch ohne Rücksicht 
auf einen ökobilanziellen Vorteil gemacht werden. Auch et­wa
ige ökonomische Auswirkungen auf die betroffenen Unter
nehmen müssen ebenso mit einbezogen werden, wie – und 
gerade in der Gastronomie – Aspekte der Hygiene und Le
bens­mittelsicherheit sowie die Recyclingfähigkeit von Pa
pier­­verpackungen. Ideologiegetriebene Verbote von be­stimm
ten Verpackungsarten stellen einen erheblichen Eingriff in 
die unternehmerische Freiheit sowie die Restaurantabläufe dar. 

Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass 
kreislauffähige Einwegverpackungen insbesondere in der 
Systemgastronomie ökologische Vorteile gegenüber Mehr
weg­verpackungen bieten können. Bei einem erhöhten 
Mehr­wegaufkommen muss mit vermehrten Spülvorgängen 
sowie einem erhöhten Energie- und Wasserbedarf gerechnet 
werden. Ferner werden die angedachten Wiederverwer
tungs­quoten aktuell nicht annähernd erreicht, sodass nicht 
von einer Reduktion des Materialeinsatzes gegenüber Ein­
wegmaterialien ausgegangen werden kann. Im Hinblick auf 
die gravierenden Auswirkungen von grundsätzlichen Ver
boten von bestimmten Verpackungsarten, den vorgenann­ten 
ökobilanziellen Erwägungen sowie der Tatsache, dass auf
grund der großen Hebelwirkung der Branche die Um­set
zung flächendeckender Nachhaltigkeitsinitiativen ge­mein
sam wirksamer erfolgen kann, müssen Vorgaben zum 
Um­­­­gang mit Verpackungen gemeinsam mit der Branche und 
ihren Unternehmen erfolgen und auf ihre Praxistauglichkeit 
überprüft werden.

III. UMWELT, VERPACKUNG, NACHHALTIGKEIT UND ERNÄHRUNG

	 •	 Sind Sie für pauschale Verbote von bestimmten
	 Verpackungsarten, wie z. B. Einwegverpackungen
	 aus Papier?
 
•	 Werden Sie eine Ausweitung der Mehrweg-
	 angebotspflicht unterstützen?

•	 Stehen Sie für einen gemeinsamen Dialog zum
	 Thema Verpackungen mit den betroffenen
	 Verbänden und Unternehmen der Branche ein?

BDS-QUICK-CHECK
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2.	Flickenteppich durch kommunale
	 Verpackungssteuern verhindern                      

Nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften ge
hört für die Betriebe der Systemgastronomie zum Alltag. 
Dazu zählen insbesondere auch Maßnahmen zur Vermei
dung und Reduzierung von Verpackungsabfällen im öffent
lichen Raum. Die Unternehmen der Systemgastronomie be
kennen sich zu ihrer Verantwortung und setzen sich bereits 
seit langem intensiv und erfolgreich mit Ideen und Lösungen 
auseinander, wie Verpackungsmaterial effektiver eingesetzt 
oder Verpackungsmüll vermieden werden kann. 

Kommunale Alleingänge zur Erhebung von Verpackungs
steuern würden eine enorme zusätzliche Belastung für die 
vor Ort ansässigen Betriebe bedeuten und nicht zur ge
wünschten Reduzierung des Abfallaufkommens im öffent
lichen Raum beitragen. Gleichzeitig bedeuten kommunale 
Verpackungssteuern eine massive Wettbewerbsverzerrung 
und einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit der 
Restaurantbetreiber. Individuelle kommunale Insellösungen 
sind für bundesweit tätige Unternehmen kaum umsetzbar 
und bringen einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand 
mit sich, da eine zentrale Einbuchung in die Kassensysteme 
mit unterschiedlichen Steuergegenständen, Steuerhöhen 
und Steuermodellen nicht möglich ist. Die Unternehmen der 
Systemgastronomie benötigen verlässliche und bundesweit 
einheitliche Regelungen für den Umgang mit Verpackungen. 
Die neue Bundesregierung muss sich daher dafür einsetzen, 
einen Flickenteppich an kommunalen Verpackungsabgaben 
zu verhindern.

3.	Verbote und regulatorische Vorgaben zum
	 Umgang mit Ernährung ablehnen –
	 Eigenverantwortung stärken                        

Der Bundesverband der Systemgastronomie und seine Mit
gliedsunternehmen unterstützen jegliche Bestrebungen, allen 
Menschen eine gute, gesunde und bezahlbare Ernäh­rung 
leichter zugänglich zu machen. Die Systemgastronomie bie
tet hierbei ein vielfältiges und bezahlbares Speisenangebot 
für Gäste aller Altersklassen. Allerdings sind Verbote und 
re­gulatorische Vorgaben zum Umgang mit Ernährung unter 
den aktuellen schwierigen Rahmenbedingungen nicht ziel
führend, da sie die Branche noch weiter belasten und die 
Wirtschaftlichkeit der Unternehmen gefährden. 

Gerade das z. B. in der aktuellen Legislaturperiode geplante 
Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz (KLWG) stellt einen völlig 
über­regulatorischen, nicht zu rechtfertigenden Eingriff in un
ter­nehmerische Freiheiten dar. Ein pauschales Werbeverbot 
für z. B. aufgrund ihres Salz- oder Fettgehalts als ungesund 
eingestuftes Lebensmittel würde aktuell schätzungsweise 
70 % aller Lebensmittel betreffen. Auch eine Bevormundung 
der Gäste und eine Kategorisierung von bestimmten Speisen
angeboten in gut oder schlecht darf es nicht geben. Die 
Po­li­tik sollte vielmehr in die Menschen vertrauen, in ihr Ver
ständnis investieren und sie gemeinsam für eine ausgewo
gene Ernährung sensibilisieren. 

•	 Werden Sie sich gegen Vorgaben und Verbote im
	 Umgang mit Ernährung positionieren und
	 stattdessen für mehr Aufklärung sowie eine
	 Sensibilisierung hinsichtlich einer ausgewogenen
	 Ernährung engagieren?

III. UMWELT, VERPACKUNG, NACHHALTIGKEIT UND ERNÄHRUNG
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•	 Werden Sie sich gegen kommunale Verpackungs-	
	 steuern einsetzen?
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•	 Werden Sie sich gegen eine Ausweitung der
	 Kennzeichnungspflicht für Fleisch in der
	 Systemgastronomie einsetzen?

•	 Teilen Sie die Auffassung, dass Kennzeichnungs-
	 pflichten den Verwaltungsaufwand für Systemgastro-
	 nomen nicht unverhältnismäßig erhöhen dürfen?

•	 Wie soll verhindert werden, dass flexible
	 Lieferketten, die sich aufgrund von Verfügbarkeiten
	 oder Preisen schnell ändern, durch eine
	 Kennzeichnungspflicht behindert werden?

•	 In welcher Art und Weise gewährleisten Sie, dass
	 die Herkunftsangabe für Verbraucher tatsächlich
	 verständlich und relevant ist und nicht in zusätzlicher
	 Bürokratie mündet?

4.	Keine Ausweitung der Herkunfts- und 
	 Tierhaltungskennzeichnung von Lebensmitteln 
	 auf die Systemgastronomie                             

Im Hinblick auf die überbordende Bürokratie, die wirt­schaft
lichen Rahmenbedingungen sowie die Überregulierung in 
der Branche muss eine Ausweitung der Herkunftskenn­zeich
nung von Fleisch sowie eine Ausweitung der Tierhaltungs
kennzeichnung auf die (System-)Gastronomie zwingend 
überdacht werden, da diese für gastronomische Unterneh­men 
praktisch kaum – oder nur mit erheblichem bürokrati­schen 
Mehraufwand – umsetzbar ist. Grundsätzlich kann das Wis
sen um die Herkunft von Lebensmitteln dazu bei­tra­gen, dem 
Bedürfnis der Gesellschaft nach mehr Nach­haltigkeit und 
Tierschutz gerecht zu werden. 

Um dieses Ziel zu fördern, bestehen in Deutschland jedoch 
bereits hinreichende und etablierte Regelungen zur Kenn­
zeichnung von Lebensmitteln. Weitergehende Kennzeich
nungs­­pflichten füh­ren auf Seiten der Gäste zur Verkompli
zierung der ihnen bekannten Kennzeichnungen und für die 
gastronomischen Unternehmen zu einem erheblichen zusätz­
li­chen Verwal­tungs­­aufwand, der gerade für kleine und 
mittelständische Unternehmen weder tragbar noch praktisch 
umsetzbar wäre. 

Insbesondere bei Mischprodukten, Änderungen der Rezep
tur oder Lieferantenwechseln aus anderen Haltungsformen 
müssten Speisekarten, Webseiten und Kennzeichnungen 
angepasst und für die Gäste aufbereitet werden. Darüber 
hinaus würde eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht 
die Bestrebungen der Bundesregierung, regionale und ein­
heimische Produkte zu beziehen, unterlaufen und zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führen, da eine Kennzeich­nungs
verpflichtung nur für Fleisch aus Deutschland gelten soll und 
Fleisch aus dem Ausland ausgenommen wird. 

Vor diesem Hintergrund sollten die bereits bestehenden Tier
wohl-Pro­gram­­­me der Unternehmen der Systemgastro­nomie 
be­rück­sich­­tigt werden. Mit diesen Programmen wurden be
reits eta­blierte Systeme geschaffen, die eine zusätzliche, 
verkom­­­pli­­zierende Vorgabe zur Herkunftskennzeichnung 
überflüssig machen.

III. UMWELT, VERPACKUNG, NACHHALTIGKEIT UND ERNÄHRUNG
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1.	Attraktivität von dualer Ausbildung steigern                     

Im Hinblick auf den demografischen Wandel, den sich zu
spitzenden Fach- und Arbeitskräftemangel sowie die Not
wendigkeit zur Zukunftssicherung der Branche muss die 
Be­deutung und gesellschaftliche Akzeptanz der dualen Aus
­­bildung gestärkt werden, um sie für junge Menschen und 
Betriebe gleichermaßen attraktiver zu gestalten. Nach der 
Neuordnung der branchenspezifischen Ausbildungs­berufe 
„Fachkraft für Gastronomie & Fachmann/Fachfrau für 
Systemgastronomie“ ist es uns ein Anliegen, die Moder
nisierung und Optimierung der Ausbildungsberufe sowie 
deren Umsetzung auch in Zukunft konsequent fortzusetzen.  
Darüber hinaus müssen die Digitalisierungsfortschritte in der 
Ausbildung stärker aufgegriffen und in die Praxis umgesetzt 
werden. Hierbei ist unerlässlich, dass die Durchlässigkeit 
zwischen Schulsystemen und Ausbildungsmöglichkeiten ge
fördert wird, um eine gezielte Verzahnung der Bildungsbe
reiche zu ermöglichen.

Berufliche Bildung sollte umfassend verstanden werden, 
nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch überfachliche 
sowie soziale Kompetenzen, Innovationsgeist, Entschei­dungs
fähigkeit, betriebswirtschaftliches Know-how und die per
sön­liche Entwicklung der Auszubildenden stärker fördern.

2.	Mit Ausbildung die Integrationskraft 
	 und Fachkräfteeinwanderung stärken                   

Die Systemgastronomie ist Vorreiter bei der Ausbildung von 
Beschäftigten aus dem Ausland. Die Ausbildung von Men
schen aus dem Ausland leistet einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Beschäftigungssicherung in der Systemgastro
nomie. Daher muss der Zugang in Ausbildung für Menschen 
aus dem Ausland in vielerlei Hinsicht erleichtert werden. 

Auch im Rahmen der Ausbildung müssen insbesondere die 
Verfahren und Verwaltungsprozesse bei den Vertretungen 
Deutschlands im Ausland deutlich beschleunigt und ver
schlankt werden. Häufig stellt die Sprachbarriere eine große 
Hürde bei der Ausbildung von Personen aus dem Ausland 
dar. Für viele Auszubildende aus Drittstaaten erschweren 
unzureichende Deutschkenntnisse den Einstieg und den Ver­
lauf der Ausbildung. Dies erweist sich für alle Ausbildungs
beteiligten als demotivierend. Arbeitgebende der System
gas­tro­nomie stellen daher oftmals aus eigenen Mitteln 
Sprach­kurse oder andere Unterstützungsmaßnahmen zur 
Erlernung der deutschen Sprache zur Verfügung. 

Gleichwohl ist hier eine grundsätzliche und flächendeckende 
Ausweitung der staatlichen Unterstützung notwendig. Poten
zielle Auszubildende sollten bereits vor Ausbildungsstart 
nach Deutschland kommen können und in einem Zeitraum 
von drei bis sechs Monaten an jedem Werktag einen 
Deutsch­kurs besuchen. Gleichzeitig könnten sie bereits 
halbtags in dem Betrieb arbeiten, in dem sie ihre Ausbildung 
absolvieren werden. Erst nach dieser Phase sollte die regu
läre Ausbildungszeit von zwei oder drei Jahren beginnen. 
Diese vorgelagerte Maßnahme würde den Ausbildungs
verlauf sowohl für die Auszubildenden als auch die Betriebe 
entscheidend erleichtern.

•	 Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass die duale
	 Ausbildung sowohl für junge Menschen als auch
	 Betriebe attraktiver wird?

•	 Wollen Sie darauf einwirken, dass potenzielle
	 Auszubildende aus Drittstaaten ihren Einstieg in 
	 die Ausbildung durch einen Deutschkurs vor Ort
	 verbessern?

IV.	BILDUNG 

IV. BILDUNG
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KONTAKT

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20 | 80807 München | T. +49 (0)89 30658790

Französische Str. 15 | 10117 Berlin | T. +49 (0)30 31492310

info@bundesverband-systemgastronomie.de

www.bundesverband-systemgastronomie.de

KONTAKT


